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Zur Frage der ös1errl'idtischcn Jfa11or<lu11ngPJ1 in Beziehung auf d1•11 Bergbau. 
Von Th. Andree in Witkowitz. 

Auf 8. il9 c:les Jahrgangcs 18% dieser Zeitschrift 
wurde als Mangel unserer Bauordnungen llezeielrnct, 
dass uur die neu!'sten dcrscll1en, und zwar die hiihmischc 
'.m.d .mähriscbe, die Auf>tellung von den örtlichen und 
Zt·ithl·hen Verhilltuis~en :rnzupa-senden, llehördlich zu 
gerwhmigenden und för die Verbauung der Gemeinde 
gebietstheile maa•so·ehenc:lcn La"c· bt·zichuo"swcisu P\e"u-1' . ,., ,., ' - ,.., 'u b 

Jrungspllincu fordern. Es wurc:lc ferner am angegebenen 
Orte darüber geklagt, dass diese Forderung der beiden 
genannten Bauordnungen sich nur auf Städte, Märkte 
und geschlossene Ortschaften besehrilnkt und nicht auch 
Giltigkeit hat filr di~jenigen nicht geschlossenen Ort· 
Fchaften, bei welchen öffentliche Intern~sen, wie Bergbau
betrieb, dafür sprechen. Und endlich wurde daselbst noch be
hlängelt, dass eine der beiden genannten Bauordnungen, 
u,nd zwar die mllhrische, die Erfüllung der fraglichen 
]< orderung ungeachtet ihrer allseits anerkannten Zweck
lllilssigkeit ohne Gntersclried innerhalb <leR Zeitraumes 
von 10 Jahren vom Beginne der Rccl..rtskraf1 dieser Bau
ordnung an gestattet. 

Auf S. 677 desselben Jahrgangs dieser Zeitschrift 
wurde weiterhin darauf hingewiesen, dass auch in 
Preussen trotz der schonenden Behandlung des Berg
baues daselbst iufulge vielfach plan- und regelloser Ver
bauung der Oberfüiche grosse Kohlenverluste entstehen, 
Und dass dahrr von Seiten der Bergbauinteressenten um 

Ahlrilfc gebeten wurde. -- Wir sind nnn heute in der 
Lage, zn berichten, dass die lletrelfonden Petitionen zum 
g·rossen Theile aufrechte Erledigung gefunden hallen, 
indem im Nachbarlande ein vom 11. Decemller v. J. 
datirter Ministerialerlass 1) erschienen ist, welch-r erstens 
besagt, dass in Gegenden mit Kohlenbergbau die Auf
stellung von Bebanungspliincn, unseren vorerwllhnten 
Jfogulirung;i- oder Lageplänen entsprechend, als im 
iilfo11tlielren Intere~se liegend zu betrachten, dass hierauf 
abzielenden Pllinen die thunliehste Förderung zu ge
wlllrren sei, und dass die Bebauungsplllne der Berg· 
behörde (dem l{evierbergamte) zur Prllfung vorzu
legen seien. 

Alle die vorhin aufgezählten Mllngel unserer öster
reichischen Bauordnungen finden wir in jenem Ministerial
erlasse heseiti""t er1;treckt sich doch dersellie mit seiner „ n' . 
Vorschrift von Bebauungsplänen Ober alle Prov111zen 
mit umgehendem Kohlenbergbau, trifft er doch anch 
niehtgc><chlossene (ländliche) Ortschaften un_d verlangt er 
doch auch thunlichste FördcrunfJ" der anf die Herstellung 
von Bebauungspliinen gerichtet~n Be,trebungen, somit 
baldmöglichste Feststellung dieser Pläne. 

') Zeiischrift für ßergrecht, XXXVIII. Jahrgang, S. 1_~7 
uml lt.i8; „Glück auf", herg- un<l hüttenmäaaisc!1e Wochenschrdt, 
Essen 18~)7, S. 32; Zeitschrift deH Oherschles1~che11 hcrg- ua<I 
hüttenmänuischen VereineH, ]t97, 8. ]9U-19i. 
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Wir meinen nun, das;i, wenn sich in Preussen mit 
seinem c:normen l\ohlenrcirhthum die Behörden bemiissigt 
sehen, Erlässe zur thunlichsten Beschränkung der Kohlen
\·eduste durch Stehenlas8en von 8icherheit;;pfeilern heraus
zugeben, fiir die in Frage kommenden gesetzgebenden 
Kiirper8cl1aften, beziehungsweise fiir die zuständigen Be
hürden in unserem kohlenarmen, insbesondere stein· 
kolilcnarml'n Ocsti.-rreich ge1,·iss auch die Vcranlasfüng 
besteht, im Interesse des Nationalvcrmögcrrn uud des 
iiffentlichen Wohles ähnliche Bestimmungen, sei es in 
Form von Nornllen zu den Bauordnungen, sei es in 
Form von V crordnungen, zu tretTcn. Je früher dies ge
schehen wiirde, \·on desto grösserem Wcrthe wäre es; 
ein Ausspruch, hei dem wir uns in Wiederholung des 
an der ersteitirlen Stelle (;e,agten 1tuch auf den k. k. 
Oliersten :-ia11itiitsratl1 stiilzen können, zumal dieser in 
seinem untt'r dem 'l'ilel: „Anhalti!pnrrkte fiir die Ver
fassung ne111·r B:111nrd111111gen" er;;ehiencnen Berichte~) 
von seinem Standpunkte wie fiir Städte so auch for 
kleine, nicht zu den Städten ziihlendc Orte, mögen sit1 
in gesehlo;;;;rnner oder offener B:rnweise angelegt Rein, 
dill baldige A ufstllllnug- von Lagepliinen dringendst 
empfiehlt, ,,damit der vielfa1·h herrschenden lJnordnung 
in baulicher Hinsicht l.Jaldigst Schranken gesetzt werden". 

Die im Anschlu:;se an ol.Jige Vorschrift in dem 
angefiihrtcn Ministerialcrla~se enthaltene Weisung, es 
sei den B11rgh:wintcres~c11tcn für den Fall, als sie die 
Aufstdl1111g von Be1iau1111gspliinen ihrcr.~eits anregen zu 
miisscn glauben, nalrezulcgen, die för die Project· 
lll'arlicit11n.!!' erfnrdcrlichcn Ko.-;ten auLrnbringcn, um den 
ne111eindcbei1ürdcn da>1 Ei11gcl.Jcn auf solche \Viinsche n:1ch 
Kriiftcn zu erleichtern, ist md11es Eracht·Jns nicht von der Art, 
dass sie, nach Uesterreich ilbertragen, auf ernsten \Vider· 
Htand der Rergbauintero:senten stossen könnte. Denn 
er.„tcus l:ige die Anregu11g zur Hcr8tellung· von Bc
hauungsplilnen in dem freien Willen dt'r Bllrgban
i11tcre-scntcn, zweitens würden durch die Bewilligung 
zur \'ornahme der erforderlichen Verme,;sungc11 SPitcns 
der gewcrkschaftliclre11 Org.rnc rlie Ko.iten der Prnje~t
bcarhcitun;.\· wesentlich geringer und drittens kiinnto es 
sich den Jlergbnui11tercssc11t··n bei der Beurtheilung- der 
fraglichen Kosten immer nur um die Differenz zwisehen 
der ganzen Ko~t ·ntrngung und der zu gewiirtigeurleu 
Beitra~::1leist11ng als Steuerträger handeln, also um eine 
Differenz, die zumeist recht gering ausfallen diirf'te. 

In dem in Hede stehenden Ministerialerlasso wird 
ferner darauf hingl~wic~en, da~s in Gegenden mit 
Kohlenhergwerk,bctrieh·~n nicht nur die Aufstellu11g- von 
ßcbauungsplünen, sondern auch die Ei11f!ihrung vo11 
Ort~statuten nach Maassgabc der Bestimmungen des~ 12 
des Fluchtli11iengcsetzes mm 2. Juli 187:1 als im öffe11t
iichcn Interesse liegend anzusehen ist, und dass hierauf 
geri!'htetc Plii11c thunlichst zu fiirdern sind. Der ange
führte § 1 :! hurtet: 

„ Durch Ortsstatut kann festgllstcllt werden, dass 
an 8tra<sen oder St1 assentheilen , welche noch nicht 

gemliss der baupolizeilichen Bestimmungen des Ortes filr 
den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig her
gestellt sind, Wohngebiiude, die nach dieser Strasse 
einen Ausgang haben, nicht errichtet werden diirfen. 

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen 
innerhalb der Grenze vordteh ·nder Vorschrift festzusetzen 
und bedarf etc. etc." 

Die Erlasmng eiies Ortsstatutes ist laut Ge-etz 
dcm11ach nur facultativ, nach dem fraglichon Ministerial
erlasse soll jedoch die Einführung vou Ortsstatuten in 
Gegenden mit Kohlenbergbau ihres öffentlichen Interesses 
wegen nun möglichst gefördert werden. 

Um den Zweck der Einführung von Ort-statuten 
besser beurtheilen zu können, sei Folgendes 3) erläuternd 
beigefiigt : 

Der citirte Gesetzesparagraph will die Gemeinde 
vor der Gefahr schiitze·1, Strassen, deren künftige An
legung zwar in Aussicht genommen, filr deren sofortige 
Fertigstellung aber ein wirthschaftliches Uedilrfuiss einst
weilen nicht vorhanden ist, schon vor Eintritt dieses 
Bediirfni<ses aus polizeilichen IWcksichten fertig her· 
Rtellcn zu mlis~en, weil vereinzelte Anbauten an der
selben vorzeitig- stattgefunden haben. Demnach ermächtigt 
er die Cemeinden, die Errichtung von Wohngebäuden 
zu unt,•rsagen und beieichnet als Strassen, auf welche 
dieses Bauverbot angewendet werden kann, diejenigen, 
hinsichtlich welcher die Anforderungen, welche durch 
die Bestimmungen der lirtlichen Baupolizeibehörde an 
ei11c fiir den rcrkehr und den Anbau bestimmte Strati e 
gestellt werde11, noch nicht erf111lt sind. 

Diese z111n Vortheile der Gemeinden getroff<!ne 
Gesetzesbestimmung ~oll nun nach dem mehrerwäl.Jnten 
Ministerialerlasse durch mi\glichst hilufige Anwendung 
auch dem B1~rgha11e zum Nutze11 dienen und sie wird 
dies arwh thu11, weil durch ein solches t~mporiirt.is Ba•r
verbot u11d das dadurch hedingte llu•erblciuc 1 \'Oll 

Stra8senherstel111n.~e11 die dem llergl.Jaue im luteresse 
der pcrsiinliehen SichPrhcit und de; ötfontlichen \'er
kehrs auforlcgten Beschränkungen entfalle11, ohne dass 
d:1d11reh dio hdrcffenden Grundllächen ihrt·n Zwecken 
l"iir immer entzo~en wiirde11, zt1111al dieselben nach Be
endigung der Senknng inftJlge Uot·.:rha 1un; allt.infall:i 
na1~h erforderlicher Anschiittung ohne Bedenklln verbaut 
werd~n kiin11cn. 

Be~itzcn wir in unseren ö~terreiehischen Bau
ordnungen auch keine dem citirten sehr praktischen 
Gl'setzcsparag-raphen gleiche Be3tirumnn.~·, so enthalten 
d1wh die ~chon cingang~ bewgen~n zwd neuesten ßau
ordnnngcn 4), d h. jene für Uöl.Jmcu u11d für Mähren im 
~ 2:!, Ahs. 4, beziehun~swei~e Abs. 6 Vorschriften, wdche 
die Gemeinden in gewis;en J<'iillen gleichfalls vor vor
zeitigen Stra-;senher~tcllun:;cn schiitzen, indem sie dahin 
lauten, dass der Gcm-~inde (nur) nach i\faa-;sgabe der 
fortschreitenden V crb:Luung die erforderlicbe11 Strassen-

--

"! Erkenntnis~ des OLer-Verw1Itungsgerichtes vom 5. !llai 
lS!Hi. 

4 j Von 1len Bauordnungen fiir einzelne Städte Cisleithanieus 
soll hier abgesehen werden. 
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· herstellungen obliegen. Die Gemeinde kann somit bei 
Grundparzellirungen zerstreute Bauführungen liings der 
projectirteu Strnssen untersagen , es wäre denu , dass 
der Abtheilungs- oder Bauwerber, was für den Bergbau 
allerdings nachtheilig wäre, die ganzen Kosten der 
Strassenherstellung, Canalisirung etc. selbst tragen wollte. 
Ueberdies diir fte M den Gemeinden in den besagten 
zwei Provinzen bei Feststellung der im 1. Abschnitte der 
betreffenden Bauordnungen vorgesehenen Lage-, be 
ziehungsweiso Rc~ulirungspläne im Hinblicke auf die 
wirthrnhaftlichen ~nd finanziellen Consequenzen der Ver
bauun~ ihres Gebietes. sowie im Hinblicke auf die ört
lichen Verhältnisse zustehen. einzelne in dem Regulirungs
plane projectirte Stras,;en als solche zu erklären, deren 
Herstellnng crdt in etwa~ späterer Zeit zu erfolgen hat. 5) 
Die übrigen Bauordnungen bieten den Baubehörden in 
dieser Beziehung keine oder nur ungenügende Hand
haben! 

Schliesi>lieh ordnet der besagte Ministerialerlass an, 
die Baubehörden seien anzuweisen, auch in allen Fällen, in 
Welcher in Gegenden mit Kohlenbergwerksbetriebeu Flucht· 
linien für einzelne Strassen und Strassentheile festgesetzt 
werden sollen, die Projecte vor Ertheilung der Ge
nehmigung dem Hevil·rbergarnte zur Prüfuni; vorzulegen. 
Also nicht allein die Bt:bauungspläne für grössere Gruud
fläehen, sondern auch schon die Pläne für die Anlegung 
od11r Veränderung einzelner Strassen sind in Städten 
Und ländlichen Ortschaften mit umgehendem Kohlen
bergbau der bergpolizeilichen lT eberprUfung zu unter
ziehen. Eine ähnliche Bestimmung findet sich laut S. 41 
d~s vorigen Jahrgangs dieser Zeitschrift nur in den 
Bauordnungen für Krain ") und Dalmatien 7), woselbst 
gesagt ist, dass deu Baubt'hörden, dort den politischen 
Bezirksbehörden, die Beiziehung eines Abgeordneten des 
Revierbergamtes nicht blo·s bei der Aufführung von 
Gebäuden über im Aufschlusse oder im Abbaue stehenden 
Grubenfeldern, sondern nach Maa•sgabe der Nothwendig
keit auch in anderen Fällen, zu denen man eben dic 
Anlegung oder Veränderung von Strassen in Städten 
und ländlichen Ortschaften rechnen kann, zusteht. Doch. 
auch diese letztere Bestimmung ist nicht so weitgehend, 
wie jene des fraglichen Ministerialerlasses , weil nach 
diesem die Intrrvention der Bergbehörde in den ange
führten I<'ällen nunmehr eine obligatorische ist, wogegen 
diesell·e nach den eben bezogenen zwei österreichischen 
Bauordnungen nur in das freie Ermessen der zustilndigen 
Baubehörde gestellt ist. Die übrigen österreichischen 
B~uordnungen enthalten in dieser Richtung, wie gesagt, 
leider gar keine positiven Bestimmungen! 

In welchem Grade und Sinne aber die Revier
beamten in Preussen bei Lösung der ihnen ans dem 
besagten Ministerialerlasse zufallenden A nfgaben vor
zugehen haben werden und welche Stellung den Berg
werksb11sitzern nach diesem Erlasse eingeräumt ist, er-

N 5
) Erkeantniss des Verwaltungs - Gerichtshofes, Budw., 

r. 7557. 
~) Gesetz vom 5. Jänner 1882, L. G. ßl. Nr. 7, § 2, Ahs. 2. 
') Bauordnung vom 15. Februar 1886, S lö. 

gibt sich des Näheren beispielsweise aus der folgenden, 
den llevierbaamten mm Oberbergamte zu Bre;lau ge
wordenen Weisung "): 

IJanach haben die Hcvierbeamtcn „ rnr Erstattung 
der \'On den Ortspolizeibehörden crforde,tcn Gutachten 
über die Flud1tlinicn· und Bebauunl'~pläne mit den Be
,_.;itzern derjenigen Bergwerke, welehc unter dem von 
den Plilncn ergriffenen Terriiin oder in der Nähe des
selhen geleg'(~n sind , den Sachverhalt eingehend ii;µ. er
iirtcrn, dPrcn Bedenken entgegenzunehmcn und in dem 
zrr erstattenden Gutachten, abgc>ehen von der Darlegung 
da cfor \' erwirklichnn~ der l'lilne entgt•gcnstehenden 
Lcrgpolizeilit~hen Hiicksichten, ihren girrtluss anf die 
Gest>1ltung der Fluchtlinien- und Beb:wnngspliine dahin 
g·eltend zn machen, dass die geplante Erweittrnng der 
Ort:whaft in einP-r Biehtung und Ausdehnung erfolge, 
in deren A nsführung die hei oder in der Gemarkung 
belegencn Kohlenbergwerke in miiglichst gering~m 
.Maassc :in ihrer .Ausbentefälrigkeit Einbusse erleiden. 

Im Cebrigen steht es jedem von einem Fluchtlinien
nnd Bebauungsplan beriihrten ßergwerksbesitzer frei, 
gegen den in Ocmilssheit des ~ 7 des t:esdzes vom 
~ .. Juli l8it1 \'011 der Ge1mindebehörde offen gelegten 
Plan bei dor.,clben rechtzeitig formell Einwendungen w 
erhebcn, wenn bei vorläufiger Feststellung des Planes 
die von ihm dtim königlichen l\evierbeamten vor· 
getragenen Bedenken nicht genügend berücksichtigt srin 
s1Jllten und er sich dern·egen oder ans anderen Griinden 
zur Erhebung von Einsprüchen gegen den Plan berec11-
tigt h:tltcn sollte. 

Endlich werden bei der Vorbereituug der lin Gc
mässheit der Ziffer 2, Abs. 2 des l:<~rlassos) der An
regung tlcr ßergbauiutcressenten überlassenen Aufstellung 
rnn Bebauungsplänen die Bergwerksbesitzer die Unter
stiitzung der königlichen Revierbeamten in weitestem 
l\laasse erwarten dürfen." 

Fassen wir jetzt unser t: rtheil über den besagten 
l\linisterialcrlass zusammen, so kann dies .nur dahin 
lautrn , dasi> die richtige Handhabung dieses Erlasses 
ganz wesentlich zu der Beschränkung der Kohlenverluste 
durch Stehenlassen von Sicherheitspfeilern beitragen wird, 
d11ss specicll die Forderung der Aufstellung von Be
bauungsplänen auch im Interesse der betreffenden Ort
schaften gelegen ist, und dass die österreichischen Bau
ordnungen Aenderungen, beziehungsweise Ergänzun~en 
im Sinne dieses .Ministerialerlasses dringend bediirfen. ") 
Dieses Bcdiirfniss ist ein umso grösseres, als das dcm 
Bcrgb~nunternehmer in Oesterreich kraft des~ a!l a. B. G. 
eingeräumte Enteignungsrecht noch wesentlich beschränkter 
ist, als nach dem § 13 6 B. G. in Preussen. 10

) Dort 

") Zeitsdirift des Oberschlesischen berg- u. hüttcnmännischen 
Vereines, loc. cit. 

") Siehe auch S. 4:1 des Jahrgangs !89ti dic,;er Zeitschrift. 
10

) Schon der citirte Para~raph des pnrnssisclwn Ber~
gesetzes enthält, wie Arndt in seinem Entwurf eines deutschen 
Berggesetzes, S. Hi'l-157 zutreffend be~riindet. nnter Umständen 
eine zu weit gehende und im öffentlichen Interesse nicht zn 
billigende Beschränkung des Bergbaues. 
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darf die Grundabtretung nur aus überwiegenden Gründen 
des öffentlichen Interesses versagt werden und sie ist 
gegen den Willen des Grundbesitzers bloss bei mit Wohn
und Wirthschafts- oder Fabriksgebäuden bebautem Grund 
und Boden und den damit in Verbindung stehenden 
eingefriedeten Hofräumen ausgeschlossen, bei uns da· 
gegen ist nach obigem Gesetzesparagraphen die For
derung nach Grundabtretung gegen den Willen de~ 

Grundeigenthümers auch noch bei eingefriedeten Haus-, 
Zier- und anderen Gärten, Friedhöfen und mit Mauern 
umgebenen Fluren, sowie im Umkreis vou !18 111 11) von 

") Siebe auch die Fussnote Nr. 7U auf S. 680 des vorigen 
Jahrgangs dieser Zeitocbrift. 

Wohn-, Wirthschafts- oder anderen Gebäuden und ge
schlossenen Hufräumen unzulässig. Durch diese, grössten
theils den Bestimmungen der Bauordnungen unterliegenden 
Objecte werden demnach den österreichischen llcrgbau
unternehmern in der gedachten füchtung gesetzlich Be
schränkungen auferlegt 12), welche die preussischeu Berg
bautreibenden nicht kennen. 13) 

io) Dies gewinnt durch das Erkenntniss des Verwaltung~
Gerichtshof'es vom 'i.7. Jänner 18U7, Z. 52U, wonach auch IJei uns, 
wie heim ßraunkohlenberglJau in Preussen, Grundenteignungen 
im Falle vorans~ichtlicher vollständiger Zerstörung der Ouer
lläche infolge des AIJuaues zulässig sind, besondere ß•tleutung. 

13
) Brasse r t, Allg. Berggesetz für die pl'tlussischen Staaten, 

Bonn lt'\88, S. 363 uud 36l. 

Iron aml Steel Institute. 
(Schluss von S. 418.) 

tJ'eber die specifische Wärme des Eisens bei hohen 
Temperaturen. 

Von Prof. W. N. Hartley, Dublin. 

Reg n au 1 t hat die specifische Wärme des Eisens 
mit 0,11379 angegeben, eiue Zahl, welche Pionchon 
bestätigte. J o an n i s fand ziemlich Ubereinstimmend 
011138. R i d s da l e wies auf die Differenz dieser Zahl 
mit der von Sir L o w t h i an Be 11 für Stahl mit 
0,~45 angenommenen Ziffer hin, allerdings eine Zahl, 
welche dem l'tahle bei höherer Temperatur entsprach. 

In M ende lj e ff's „Principien der Chemie" ist mit
getheilt, dass B y ström die specifische Wärme des 
Jt~isens fand wie angegeben : Bei 0 ° C = O, 1116 , bei 
1000 C = O, 1114, bei 200° C = 0,1118, bei 300° C = 
0,1267, bei 14000 C = 0,4031. Oie letzte dieser Zahlen 
ist weit höher, als die von anderen Experimentatoren 
gefundene , so dass die Richtigkeit derselben fast an
gezweifelt werden könnte. 

Pion c h o n's Arbeit über diesen Gegenstand „Sur 
L'~:tude Calorimetrique des Metaux aux Hantes Tempö
ratures", welche in den „Comptes Rendus" 1886 und 188 7 
erschien, muss hier hervorgehoben werden. Die specifische 
Wärme ded Eisens nimmt bei hohen Temperaturen so 
wesentlich zu, dass dies auf eine moleculare Umwand
lung hindeutet. 

Von 0° C bis 660° C wäre die Formel für die speci
fische Wärme y, bei der Temperatur t 

y t=0,1012 + 0,0002506666 t + 
0,000000 163998 t2 

Zwischen 1050° und 1200° C wäre y t = 0,1987. 
F..s stellten sich die specifischen Wärmen bei ver

schiedenen Temperaturen wie folgt: 

Zwischen 750 und 1000° C = 0,213 
" 954 " 1006° c = 0,218 
n 1050 n 1200° C = 0,19887 

Die moleculare Umwandlung wäre begründet durch 
das Steigen der specifischen Wärme von 0,1137 auf 

0,218 bei 1000° C und die Abnahme bei höherer Tem
peratur. Die letzte Zahl (O, 19887) wltre in Rechnung 
zu setzen, wenn man es mit geschmolzenem Bessemer
metall oder Gusseisen zu thun hat. Diese Resultate sind 
von jenen ß y s t r ö m's weit abweichend. 

Pion c h o n stellte den Satz auf, dass das Gesetz 
der Atomwärme ernstlich beeinflnsst werde durch die 
Temperatur. so zwar, das~, wenn das Atomgewicht des 
Eisens abgeleitet werde von dem höchsten Werthe seiner 
specifischen \Viirm(•, es nöthig sei, für das Atomgewicht 
bei 1000° C uur die Hälfte jener Zahl einzusetzen, 
welche dem Atomgewichte unter gewöhnlichen Verhält
nissen entspreche, und zwar 28 statt 56, so dass die 
Atomwärme in dem Falle 0 1218 x 28 = 6,HH wäre. 
Mit anderen Worten, das Gesetz von Du l o n g & Petit 
hat nur für Metalle zwischen 0° und 100° C Giltigkeit. 

M ende 1 je ff stellte fest, dass Abweichungen von 
diesem Gesetze bei Elementen mit niedt>rem Atom
gewichte vorkommen, so beispielRweise bei Lithium= 7, 
Glucinium = 9,2, ebenso wie bei Kohlenstoff= 12, 
Bor = 11 und Silicium = 28. 

Die spccifische Wärme der Gase steigt mit der 
Temperatur, wenn es sich um zusammengesetzte Gase 
handelt. C02 bei oo = 0,19, bei 1000 = 0,22 1 bei 
200° = 0,24. Es ist zweifellos, dass, wenn das Gas 
jene Temperaturgrenze erreicht, bei welcher Dissociation 
beginnt, die specifische Wärme eine Aenderung erfahren 
müsse. Daraus ist cr~ichtlich, wie schwer cs i8t, die 
richtige Badetemperatur beim Bessemerverfahren rech
nerisch zu bestimmen. Nichtsdestoweniger wird man die 
specilische Wärme bei 1200° C mit 0,19887 annehmen, 
damit eine Erhöhung der Temperatur von 1057° C berech
nen, so zwar, dass das Had 2257° C nach dem Hlasen be
sitzen soll; da die Verluste bedeutende sein werden, 
dürfte man gut thun, nur die Hälfte der Temperatur· 
zunähme alR dem Bade zu Gute kommend zu berück
sichtigen, die andere Hitlfte auf Verluste zu setzen, so 
dass sich eine Endtemperatur von 1728° C ergeben wird. 




